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Finanzen

in TCHF

Plan

Ist

Abw.

Das Amt für Landwirtschaft wird angewiesen, die Unterstützung für die Rehkitzrettung nicht zu verlängern und den 

Förderbeitrag von CHF 30'000 ab dem Jahr 2026 unbefristet zu streichen.

Amt für Landwirtschaft

Streichung Förderung Rehkitzrettung ab 2026

Verselbständigung der Rehkitzrettung mit Drohnen.

Mit Wärmebildkameras ausgerüstete Drohnen sind eine effiziente Methode, Rehkitze in Heuwiesen aufzuspüren, 

damit sie anschliessend – und vor dem Mähen –- entfernt werden können. Mit RRB 2022/469 vom 29. März 2022 hat 

der Regierungsrat einer Förderung der Rehkitzrettung mit Drohnen im ganzen Kanton mit einem jährlichen Betrag 

von maximal CHF 30'000 zugestimmt. Das Pilotprojekt ist befristet bis 2025. Die Methode ist mittlerweile bekannt und 

etabliert und kann in die Selbständigkeit entlassen werden. Der Förderbeitrag soll deshalb gestrichen werden. 

jährlich wiederkehrend Aufwandreduktion Finanzgrösse

Folgejahre Total 24-28

Einsparung 0 0 30 30 30 30 90

2024 2025 2026 2027 2028

0

0 0 -30 -30 -30 -30 -90

0 0 0 0 0 0


